
Festpreis 2011 (empfohlen ab 7.929 kWh/Jahr)

(gültig ab 1. Januar 2010)

kWh/Jahr

0 - 61.000 netto 5,80 netto 10,25
brutto 6,90 brutto 12,20

61.001 - 245.000 netto 5,60 netto 20,42
brutto 6,66 brutto 24,30

ab 245.001 netto 5,70
(Mindestpreis) brutto 6,78

Bedingungen:
w Die angegebenen Preise gelten bis zum 31. Dezember 2011 
   (ausgenommen sind Steuern und Abgaben).
w Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2011.
w Nach Ablauf der Vertragslaufzeit geht der Vertrag automatisch in die 
   Grundversorgung über. Der Abschluss eines Sonderpreises ist möglich.
w Die Kombination mit Wartungsbonus (empfohlen ab 7.929 kWh/Jahr) 
    und/oder Vertrauensrabatt ist möglich.

Fragen beantworten gern unsere Mitarbeiterinnen im Kundenservice.

Arbeitspreis Grundpreis
in Euro/Monatin Cent/kWh

Stadtwerke Torgau GmbH . Fischerdörfchen 11 . 04860 Torgau
E-Mail:    kontakt@stadtwerke-torgau.de

Internet:    www.stadtwerke-torgau.de
Telefon:    03421 741-610 oder -614

Arbeitspreis
Der Arbeitspreis (netto) ist das Entgelt für jede abgenommene Kilowattstunde (kWh). Er enthält die
Energiesteuer in Höhe von 0,55 Cent/kWh netto gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 Energiesteuergesetzsowie
die Konzessionsabgabe lt. Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 in Höhe von
0,03 Cent/kWh netto.

Grundpreis
Der Grundpreis wird erhoben für die Bereitstellung eines Zählers und dessen Eichung sowie für die
Ablesung und die Abrechnung des Gasverbrauches. Mit dem Grundpreis werden auch die Kosten
gedeckt, die anfallen für die Instandhaltung und den Betrieb des Leitungsnetzes sowie für die
Vorhaltung des Erdgases zu jeder Zeit. Der Grundpreis wird taggenau berechnet, auch wenn kein
Erdgas abgenommen wird.

Die Gaspreise gelten nur im Zusammenhang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Stadtwerke Torgau GmbH. 

Die Bruttopreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (zzt. 19 %).

Hinweis lt. § 107 EnergieStV:
"SteuerbegünstigtesEnergieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine
solche Verwendung ist nach Energiesteuergesetz oder der Energiesteuerdurchführungsverordnung
zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt."
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